
 

 

 MINISTERIO 

 DEL INTERIOR 
DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICIA 

 

INTERNATIONALE 
MOBILITÄT (GESETZ 14/2013) 

AUSWEIS  

 

AN: COMISARÍA GENERAL DE EXTRANJERÍA Y FRONTERAS / OFICINA DE EXTRANJERÍA / BRIGADA DE EXTRANJERÍA (7) 
DE (8) ………………………………. 

MI-TIE 

KEIN ANTRAGSFORMULAR 

ES DIENT LEDIGLICH ALS HILFE FÜR DAS AUSFÜLLEN DES OFFIZIELLEN FORMULARS. 
ZUR BEANTRAGUNG EINER DER AUFGEFÜHRTEN AUFENTHALTSERLAUBNISSE IST DAS OFFIZIELLE 
SPANISCHE FORMULAR ZU VERWENDEN. 

ANTRAG AUF AUSSTELLUNG EINES AUSLÄNDERAUSWEISES  
□ ERSTMALIG □ ÄNDERUNG DES STATUS 
□ VERLÄNGERUNG □ AUSWEISKOPIE INFOLGE VON RAUB, VERLUST, 

ZERSTÖRUNG ODER UNBRAUCHBARMACHUNG 
 

STATUS IN SPANIEN 
□ INVESTOR 
□ UNTERNEHMER 
□ HOCHQUALIFIZIERTER 
□ AUSBILDUNG ODER FORSCHUNG 
□ ENTSENDUNG DURCH DAS UNTERNEHMEN 
 

□ FAMILIENANGEHÖRIGER EINES INVESTORS 
□ FAMILIENANGEHÖRIGER EINES UNTERNEHMERS 
□ FAMILIENANGEHÖRIGER EINES HOCHQUALIFIZIERTEN 
□ FAMILIENANGEHÖRIGER EINES AUSLÄNDERS IN 
AUSBILDUNG ODER FORSCHUNG  
□ FAMILIENANGEHÖRIGER EINES VOM UNTERNEHMEN 
ENTSENDETEN ARBEITNEHMERS 

 
DATEN DES AUSLÄNDERS/ DER AUSLÄNDERIN 
REISEPASSNUMMER IDENTIFIKATIONSNUMMER FÜR AUSLÄNDER (NIE) 

□ □□□□□□□ □ 
Erster Nachname: Zweiter Nachname: 
Vorname: Geschlecht (1)      M ○   W ○ Familienstand (²):  S ○  C ○ V ○ D ○ Sp ○ 
Geburtsdatum (³) Land Staatsangehörigkeit 
Vorname des Vaters Vorname der Mutter 
Wohnsitz in Spanien Nr. Wohnung 
Ort PLZ: Provinz 
Tel. (Festnetz): Mobiltelefon: E-Mail: 

 
DATEN DER DEN ANTRAG EINREICHENDEN PERSON (⁴) 
Name/Firmenbezeichnung Personalausweisnummer/Identifikationsnummer für Ausländer / 

Reisepassnummer 
Wohnsitz Straβe/Platz Nummer Wohnung 
Ort PLZ Provinz 
Tel. (Festnetz) Mobiltelefon E-Mail 
Ggf. Gesetzlicher 
Vertreter. Herr/Frau 

Personalausweisnummer/Identifikationsnummer für 
Ausländer / Reisepassnummer 

Funktion (⁵) 

 
WOHNSITZ ZUR ZUSTELLUNG VON MITTEILUNGEN 
Name/Firmenbezeichnung Personalausweisnummer/Identifikationsnummer für Ausländer / 

Reisepassnummer 
Wohnsitz in Spanien Nummer Wohnung 
Ort PLZ Provinz 
Tel. (Festnetz) Mobiltelefon E-Mail 

 

□ Ich beantrage/genehmige die Zustellung von Mitteilungen und Bescheiden 
auf elektronischem Weg (6) 
Ich STIMME einer Nachprüfung der zur Entscheidung über diesen Antrag 
erforderlichen Daten ZU. 
........., den      .          
UNTERSCHRIFT DES ANTRAGSTELLERS  
 

 
 

Stempel des Registers 

 





 

 

 
HINWEISE ZUM AUSFÜLLEN DES FORMULARS 

 

EINTRAGUNGEN BITTE IN GROSSBUCHSTABEN UND DRUCKSCHRIFT MIT SCHWARZEM 
KUGELSCHREIBER ODER MIT DER SCHREIBMASCHINE VORNEHMEN. 

BITTE DAS ORIGINAL UND EINE KOPIE DIESES FORMULARS EINREICHEN 
 

(1) Zutreffendes Feld ankreuzen  Männlich / Weiblich 

(2) Zutreffendes Feld ankreuzen: S (ledig) C (verheiratet) V (verwitwet) D (geschieden) S (getrennt 
lebend) 

(3) Eintragung des Datums in folgender Reihenfolge: Tag – zweistellig, Monat – zweistellig und Jahr 
– vierstellig. 

(4) Nur auszufüllen, wenn der Antrag nicht vom Antragsteller selbst eingereicht wird. 

(5) Bitte geben Sie die Funktion der die Vertretung ausübenden Person im Unternehmen an, z.B.: 
alleiniger Geschäftsführer, geschäftsführendes Vorstandsmitglied 

(6) Die Notifizierung erfolgt gemäβ den Bestimmungen der Regierungsverordnung 1671/2009 durch 
Erscheinen. Dabei wird das Dokument auf der Website 
https://sede.administracionespublicas.gob.es/ bereitsgestellt. Die Übermittlung erfolgt an jene 
Person, deren Daten im Absatz „Wohnsitz zur Zustellung von Mitteilungen“ angegeben worden 
sind, bzw. an den „Antragsteller“. Um Zugriff auf den Inhalt dieses Dokuments erlangen zu 
können, bedarf es eines elektronischen Zertifikats, welches  der im Absatz „Wohnsitz zur 
Zustellung von Mitteilungen“ angegebenen Personalausweisnummer/Identifikationsnummer für 
Ausländer zugeordnet ist. Auβerdem empfiehlt es sich, die Felder „Mobiltelefon“ bzw. „E-Mail“ 
auszufüllen, damit wir Ihnen eine (rein informative) Ankündigung senden können, sobald eine 
Mitteilung vorliegt. 

(7) Jeweils zuständige Behörde 

(8) Provinz/Ort der Antragseinreichung. 
 
 
 

Gemäβ Artikel  5.1. des Gesetzes 15/1999 möchten wir Sie darüber in Kenntnis setzen, dass die von den 
Antragstellern im Zusammenhang mit ihrem Antrag übermittelten Daten in eine Datei aufgenommen werden, welche 
an die für Ausländerfragen zuständigen Behörden weitergeleitet wird; diese Datei unterliegt der Verantwortung der 
Ministerialabteilung für Migration, der Generaldirektion der Polizei bzw. der lokalen Behörden der Zentralregierung. 
Der Antragsteller kann gegenüber den genannten Behörden von seinem Recht auf Zugang, Berichtigung, Löschung 
oder Einspruch Gebrauch machen. 

 

Offizielle Formulare dürfen durch keinerlei Druckmedium vervielfältigt werden. 
Sie werden von den für deren Bearbeitung zuständigen Stellen ausgegeben und sind darüber hinaus auf der 

Website des Ministeriums für Beschäftigung und Sozialversicherung unter http://extranjeros.empleo.gob.es/es/ 
abrufbar. 

 

 

KOSTENLOSES FORMULAR. VERKAUF VERBOTEN 

 

 

https://sede.administracionespublicas.gob.es/
http://extranjeros.empleo.gob.es/es/

